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▶▶ Handwerkerleistungen
Anschluss an Abwasserentsorgung: BfH verneint § 35a eStG

| „Der von § 35a Abs. 3 S. 1 in Verbindung mit Abs. 4 S. 1 EStG vorausgesetz-
te räumlich-funktionale Zusammenhang zum Haushalt des Steuerzahlers 
ist nicht gegeben, wenn für die Neuverlegung einer öffentlichen Mischwas-
serleitung als Teil des öffentlichen Sammelnetzes ein Baukostenzuschuss 
erhoben wird“. Mit diesem Leitsatz hat der BFH die steuerzahlerfreundli-
che Entscheidung der Vorinstanz – des FG Sachsen – kassiert. |

Anders als der nach § 35a EStG begünstigte Haus- oder Grundstücksan-
schluss zählt das öffentliche Wasser-, Verteilungs- oder Sammelnetz für den 
BFH nicht mehr zum Haushalt nach § 35a Abs. 4 S. 1 EStG. Es fehlt am räum-
lich-funktionalen Zusammenhang der Leistung mit dem Haushalt. Die Zah-
lung erfolgt für den Ausbau des allgemeinen Versorgungsnetzes, das nicht 
einzelnen Eigentümern, sondern allen Nutzern des Versorgungsnetzes zu-
gutekommt (BFH, Urteil vom 21.02.2018, Az. VI R 18/16, Abruf-Nr. 201752).

 ↘ WEITERFÜHRENDE HINWEISE

• Beitrag „Kosten für Straßensanierung: Musterprozess beim BFH anhängig“, SSP 1/2018, 
Seite 4 → Abruf-Nr. 45034997

• Beitrag „FG Berlin: Auch die Reparatur eines Haushaltsgegenstands in der Werkstatt ist 
begünstigt“, SSP 6/2018, Seite 7 → Abruf-Nr. 45275488
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▶▶ Außergewöhnliche Belastung
Beihilfefähige Kosten: Keine zumutbare Belastung abzuziehen?

| Kann ein Steuerzahler Aufwendungen für Maßnahmen, für die ein Beam-
ter Beihilfe bekommen hätte, als außergewöhnliche Belastung geltend ma-
chen, ohne dass die zumutbare Belastung abgezogen wird? Mit dieser Fra-
ge muss sich der BFH befassen. |

Im konkreten Fall ging es um Aufwendungen für ein Zahnimplantat und eine 
Sehhilfe, für die Beamte Beihilfe bekommen. Der Steuerzahler (kein Beam-
ter) beantragte den Abzug von 1.337 Euro als außergewöhnliche Belastung, 
ohne Ansatz einer zumutbaren Belastung. Dieser Betrag wäre einem Beam-
ten als steuerfreie Beihilfe (§ 3 Nr. 11 EStG) gewährt worden. Das FG kürzte 
die Aufwendungen aber um die zumutbare Belastung. Es begründete die un-
terschiedliche Behandlung dieser Krankheitskosten mit dem ganz eigenen 
Besoldungs- und Versorgungssystem der Beamten. Dies würde dazu führen, 
dass keine Vergleichsperspektive vorläge, ob bei § 3 Nr. 11 EStG und § 33 
Abs.  1 EStG eine verfassungswidrige Ungleichbehandlung vorliege (FG Ba-
den-Württemberg, Urteil vom 05.02.2018, Az. 10 K 1153/16, Abruf-Nr. 201660).

PrAXiStiPP | Das FG wollte die Revision nicht zulassen. Dagegen hat der Steu-
erzahler Nichtzulassungsbeschwerde beim BFH eingelegt (Az. VI B 28/18). Er 
stützt diese darauf, dass das BVerfG in seinem Beschluss vom 19.02.1991 (Az. 1 BvR 
1231/85) die Frage der Verfassungswidrigkeit der unterschiedlichen Behandlung 
offengelassen hatte, weil der Beschwerdeführer diese nicht gerügt hatte. 
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